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INFOS AUS DER GESUNDHEITSREGIONPLUS LANDKREIS KRONACH 
 

 

Liebe Medizinstudierende, 

liebe angehende Ärztinnen und Ärzte, 
 

im Folgenden finden Sie eine Übersicht an Förder- und Unterstützungsmöglichkei-

ten im Landkreis Kronach bzw. in Bayern, die auf Ihrem Weg zum Arztberuf früher 

oder später hilfreich sein könnten. 
 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 
 

Ihre Gesundheitsregionplus Landkreis Kronach 
 

 

 

Lucas-Cranach-Stipendium 

Träger: Helios Frankenwaldklinik Kronach 
 

Voraussetzungen:  

 Zulassung bzw. Immatrikulation an einer deutschen Universität 

 Nach erfolgreichem Studienabschluss Verpflichtung, mindestens drei Jahre 

Facharztweiterbildung an der Helios Frankenwaldklinik Kronach abzuleisten 
 

Fördersumme: mind. 500,00 EUR monatlich 
 

Mehr Infos: >> Link 

 

Stipendienprogramm für Medizinstudierende 

Träger: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
 

Voraussetzungen: 

 Immatrikulation ab dem dritten Studienjahr an einer deutschen Universität 

 Erfolgreicher Abschluss des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung 

 Antritt der Facharztweiterbildung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des 

Medizinstudiums im Fördergebiet 

 Beginn der ärztlichen Tätigkeit im Fördergebiet innerhalb von sechs Monaten 

nach Ende der Facharztweiterbildung; Dauer der Tätigkeit: mind. 60 Monate 
 

Fördersumme: 600,00 EUR monatlich 
 

Förderdauer: max. 48 Monate 
 

Mehr Infos: >> Link 

  

STUDIUM 

https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/kronach-frankenwaldklinik/unser-haus/karriere/lucas-cranach-stipendium/
https://www.stmgp.bayern.de/service/foerderprogramme/stipendienprogramm-fuer-medizinstudierende/
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FamuLAND – die KVB-Förderung für Medizinstudierende 

Träger: Kassenärztliche Vereinigung Bayerns 
 

Voraussetzungen: 
 Immatrikulation an einer deutschen Universität 

 Famulatur im ländlichen Raum  

 Hausärztliche Famulatur: Ort mit max. 20.000 Einwohnern 

 Fachärztliche Famulatur: Ort mit max. 40.000 Einwohnern 

 Ambulante Famulatur in einem von einer Universität anerkennungsfähigem 

Fachgebiet 
 Famulatur-Dauer: 30 Tage 
 Förderung von 15 Famulaturen je Regierungsbezirk im SoSe 2018  

 

Fördersumme: 500,00 EUR Basisförderung, mit Zuschlägen bis zu 850,00 EUR 
 

Mehr Infos: >> Link 

 

Famulaturförderung des BHAEV und der TK 

Träger: Stiftung Bayerischer Hausärzteverband und Techniker Krankenkasse 
 

Voraussetzungen: 

 Immatrikulation an einer deutschen Universität 

 Hausärztliche Famulatur in bayerischer Landarztpraxis 

 Ausbildender Arzt/ausbildende Ärztin ist Mitglied beim Bayerischen Haus-

ärzteverband 
 Förderung von 20 Famulaturen 
 Keine nachträgliche Förderung 

 

Fördersumme: bis zu 500,00 EUR (Reise- und Unterbringungskosten) 
 

Mehr Infos: >> Link 

 

Weitere Unterstützung rund um die Famulatur im Landkreis Kronach 

 Die Helios Frankenwaldklinik Kronach bietet ihren Famulanten freie Ver-

pflegung, Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft sowie einen 

persönlichen Mentor als Ansprechpartner während der Famulatur.  

Mehr Infos: >> Link 
 

 Die Gesundheitsregionplus Landkreis Kronach hat eine Übersicht der Arzt-

praxen im Landkreis erstellt, die aktuell Famulaturen anbieten.  

Mehr Infos: >> Link 

 

 

  

FAMULATUR 

https://www.kvb.de/nachwuchs/studium/kvb-famulaturfoerderung/
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/foerderprojekte-famulatur-2.html
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/kronach-frankenwaldklinik/unser-haus/karriere/lucas-cranach-stipendium/
https://gesundheitsregion-kronach.de/famulatur.html
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PJ-Förderung 

Träger: Stiftung Bayerischer Hausärzteverband 
 

Voraussetzungen: 

 Immatrikulation an einer deutschen Universität 

 Wahl-Tertial Allgemeinmedizin muss in einer bayerischen Hausarztpraxis absolviert 

werden 

 Lehrpraxis mit Hauptsitz in Ort mit weniger als 10.000 Einwohnern 

 Akkreditierung der Lehrpraxis als akademische Lehrpraxis im Freistaat Bayern 

 Ausbildender Hausarzt/ausbildende Hausärztin ist Mitglied beim BHAEV und 

nimmt an der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) des BHAEV teil 

 Keine nachträgliche Förderung 
 

Fördersumme:  

 max. 2.400,00 EUR pro Tertial für den Studierenden 

 max. 1.600,00 EUR pro Tertial für die Lehrpraxis 
 

Mehr Infos: >> Link 
 

 

 

Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Kronach 

Träger: Helios Frankenwaldklinik Kronach 
 

Kooperationspartner: 

 teilnehmende Hausärztinnen und Hausärzte 

 Landkreis Kronach 
 

Hintergrund:  

Der Weiterbildungsverbund Allgemeinmedizin Kronach bietet Ihnen die Möglichkeit, 

die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin durchgehend in der Region zu 

absolvieren. Die Übergänge zwischen den einzelnen Weiterbildungsabschnitten ver-

laufen dabei sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich fließend.  
 

Mehr Infos: >> Link 

 

Weitere Unterstützung rund um die Weiterbildung im Landkreis Kronach 

Die Gesundheitsregionplus Landkreis Kronach hat eine Übersicht der Arztpra-

xen im Landkreis erstellt, die aktuell Weiterbildungsassistenten suchen.  

Mehr Infos: >> Link 

  

PRAKTISCHES JAHR 

WEITERBILDUNG 

https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-62.html
http://www.weiterbildungsverbund-kronach.de/
https://gesundheitsregion-kronach.de/weiterbildung.html
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Niederlassungsförderung von Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum 

Träger: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
 

Voraussetzungen: 

 Niederlassung bzw. Filialbildung als ambulant vertragsärztlich tätige/r Haus- oder 

allgemeiner Fachärztin/-arzt 

 Ort mit max. 20.000 Einwohnern 

 Kassenärztliche Bedarfsplanung für Niederlassung bzw. Filialbildung grundlegend 

 Vorliegen der zulassungsrechtlichen Entscheidung 

 Verpflichtung, innerhalb von sechs Monaten nach der zulassungsrechtlichen Ent-

scheidung ärztlich tätig zu werden 

 Aufrechterhaltung der Niederlassung bzw. Filiale für mind. 60 Monate sowie tat-

sächliche Berufsausübung 

 Zeitpunkt der Niederlassung bzw. Filialbildung nicht vor Bewilligung 
 

Fördersumme:  

 Niederlassung: bis zu 60.000 EUR 

 Filialpraxis: bis zu 15.000 EUR 
 

Mehr Infos: >> Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ihr Kontakt zur Gesundheitsregionplus Landkreis Kronach 

Ansprechpartnerin: Andrea Hahn, MSc 

E-Mail: andrea.hahn@gesundheitsregion-kronach.de 

Telefon: 09261 6263-12 

Im Internet: www.gesundheitsregion-kronach.de  
 

Sollten Sie keine Rundbriefe mehr erhalten wollen, informieren Sie uns bitte. Wir ent-

fernen Sie dann umgehend aus dem Verteiler. 
 

Bildrechte: Andrea Hahn 

NIEDERLASSUNG 

FRAGEN, WÜNSCHE? 

https://www.stmgp.bayern.de/service/foerderprogramme/niederlassung-von-hausaerztinnen-und-aerzten/
mailto:andrea.hahn@gesundheitsregion-kronach.de
http://www.gesundheitsregion-kronach.de/

